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 Veröffentlicht am 01.02.1956

Norm

StVO §20 Abs1 IA2

Rechtssatz

Der Fahrer hat auch auf einer Bundesstraße im unverbauten Gelände und ohne Gegenverkehr seine Geschwindigkeit

so zu wählen, daß er, falls auf der vor ihm be7ndlichen Straße ein Hindernis in den Lichtkegel seines Scheinwerfers

und daher in sein Blickfeld kommt, so rechtzeitig anhalten kann, daß die Sicherheit von Personen und Sachen nicht

gefährdet wird.
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